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Terminhinweise

Wiederholung mit Änderung des Ortes
Heute, 7. Juni, 18 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal

(statt wie bisher angekündigt Kleiner Sitzungssaal des Rathauses)
Oberbürgermeister Christian Ude lädt anlässlich des 60. Geburtstages
des Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse München, Harald Ströt-
gen, zu einem Stehempfang ein.

Wiederholung
Donnerstag, 8. Juni, 9.30 Uhr, ICM, Neue Messe

Oberbürgermeister Christian Ude spricht Grußworte zur Eröffnung der Ple-
narsitzung des FIFA-Kongresses in München.

Wiederholung
Donnerstag, 8. Juni, 19 Uhr, Lothringer 13, Lothringer Straße 13

Stadträtin Monika Renner (SPD) spricht in Vertretung des Oberbürgermei-
sters Grußworte zur Eröffnung der Ausstellung „Deutschlandromantik”.

Samstag, 10. Juni, 11.10 Uhr, Marienplatz

Oberbürgermeister Christian Ude eröffnet das Stadtgründungsfest zum
848. Stadtgeburtstag von München.

Sonntag, 11. Juni, zwischen 20 und 22 Uhr, Bühne auf dem Marienhof

Im Rahmen der Veranstaltung „buntkicktgut – international streetfootball
league“ spricht Stadträtin Diana Stachowitz (SPD) in Vertretung des Ober-
bürgermeisters Grußworte zur Abschlussfeier mit Siegerehrung.

Meldungen

Fußball-Mini-WM der städtischen Horte und Tagesheime

(7.6.2006) Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Schul- und Kultusrefe-
rat für die Kinder der städtischen Horte und Tagesheime ein stadtweites
Fußballturnier. Das Turnier findet in diesem Jahr vom 9. Juni bis 9. Juli zeit-
gleich mit der Fußball-Weltmeisterschaft statt, was für die teilnehmenden
Mannschaften sicherlich einen besonderen Anreiz darstellen wird. Die
Spiele werden dezentral im gesamten Stadtgebiet ausgetragen. Die Mini-
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WM endet mit einem großen Finale am Freitag, 7. Juli 2006, von 14 bis 17
Uhr in der Bezirkssportanlage Dietramszeller Straße 9 (U-Bahnstation
Brudermühlstraße).
An der Veranstaltung nehmen insgesamt 72 Teams mit mehr als 1.000
Mädchen und Jungen aus 36 städtischen Horten und Tagesheimen teil.
Die Teams sind in drei Klassements (Mädchen 1. bis 4. Klasse, Jungen
1. und 2. Klasse, Jungen 3. und 4. Klasse) aufgeteilt. In jedem Klassement
kann ein Wanderpokal gewonnen werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erhalten eine Urkunde. Jede Einrichtung vertritt ein anderes Land.
Gäste zum Anfeuern der Spielerinnen und Spieler sind herzlich willkom-
men. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Melitta Walter, Fach-
beraterin für geschlechtergerechte Pädagogik und Gewaltprävention im
Schul- und Kultusreferat, Telefon 2 33-2 60 70.

Wertstoffhof im Entsorgungspark Freimann

während Münchner WM-Spielen geschlossen

(7.6.2006) Der Abfallwirtschaftsbetrieb München weist darauf hin, dass
der Wertstoffhof im Entsorgungspark Freimann während der vier Fußball-
WM-Spiele am Freitag, 9. Juni, Mittwoch, 14. Juni, Mittwoch, 21. Juni, und
Mittwoch, 5. Juli 2006, ganztägig geschlossen bleibt, da der Anfahrtsweg
über das Gelände der Allianz-Arena führt. Mit der Schließung soll einer-
seits unnötiger Verkehr auf dem Gelände vermieden werden und anderer-
seits den Anlieferern von Wertstoffen Staus und Kontrollen durch Sicher-
heitspersonal erspart bleiben. Der Abfallwirtschaftsbetrieb empfiehlt des-
halb, die Anlieferung um einen Tag zu verschieben. Wertstoff- beziehungs-
weise Sperrmüllladungen bis zwei Kubikmeter aus Privathaushalten kön-
nen an den Spieltagen auch an einem der zwölf Wertstoffhöfe abgegeben
werden. Über Adressen und Öffnungszeiten informiert ein telefonisches
Ansageband unter Telefon 2 33-3 12 20.

Führung in der Ausstellung „Fußball: Ein Spiel – viele Welten“

(7.6.2006) Die Ethnologin Frances Egerer stellt bei ihrer Führung am Sonn-
tag, 11. Juni, um 16 Uhr im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1,
Fußball als Spiegel der Kulturen in den Mittelpunkt. Das Hauptaugenmerk
wird auf den gesellschaftlichen Einbettungen des Fußballs jenseits des
Platzes liegen – vom westafrikanischen Frottee-Fan-Schal bis hin zur
Beckham-Skulptur in einem asiatischen Tempel. Treffpunkt ist im Foyer.
Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, zuzüglich der Führungsge-
bühr von 4 Euro.
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Konzerte im Musikinstrumentenmuseum

(7.6.2006) Im Musikinstrumentenmuseum im Münchner Stadtmuseum,
St.-Jakobs-Platz 1, finden am Sonntag, 11. Juni, zwei Konzerte statt:
- In der Matinee um 11 Uhr spielt die Klavierklasse Professor Franz

Massinger Werke von Mozart und Schubert. Das Konzert findet in
Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater München
statt.

- Um 15 Uhr spielt die Pianistin Marina Baranova Werke von Chopin,
Debussy, Mozart, Scarlatti und Schumann.

Der Eintritt für die Matinee und das Nachmittagskonzert ist frei.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 7. Juni 2006

Integrationskurse in München:

Wird das Konzept „Fordern und Fördern” umgesetzt?

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Josef Schmid, Max Straßer und Hans Wolfs-
winkler (alle CSU) vom 29.3.2006

Antwort Sozialreferent Friedrich Graffe:

In Ihrer oben genannten Anfrage stellen Sie fest, dass bei der Handhabung
der Integrationskurse durch die ARGE für Beschäftigung München GmbH
– ARGE noch erheblicher Klärungsbedarf besteht.

Zur Vermeidung weiterer Missverständnisse möchte ich zunächst auf die
Antwort zu Frage Nr. 1 aus der Anfrage von Herrn Stadtrat Straßer und
Herrn Stadtrat Wolfswinkler vom 26.1.2006 hinweisen. Nicht nur in 51 Fäl-
len wurden ausländische Hilfebedürftige zum Besuch eines Deutschkur-
ses verpflichtet. Diese Zahl bezieht sich nur auf die sog. Integrationskurse
nach § 44 a Aufenthaltsgesetz. In weit mehr Fällen wurde Unionsbürgern
und Leistungsberechtigten, die noch nicht lange über die deutsche Staats-
bürgerschaft verfügen, also zwei Personenkreisen, die keinen Anspruch
auf den Besuch eines Sprachkurses nach der oben genannten Vorschrift
haben, der Besuch eines Sprachkurses auferlegt.

Erfreulicherweise kann man aus den bisherigen Erfahrungen mit der Um-
setzung der Integrationskurse feststellen, dass die Deutsch- und Orientie-
rungskurse auf eine große Resonanz stoßen. Das Problem liegt eher dar-
in, Personengruppen abweisen zu müssen (wie z. B. „Passdeutsche”, die
keinen Anspruch haben), als mit Sanktionen auf Personen zu reagieren,
die nicht teilnehmen wollen. Der gegenwärtig in der öffentlichen Debatte zu
beobachtende Trend, Integrationsbereitschaft lediglich mit dem Erwerb der
deutschen Sprache zu koppeln und dies mit einem ständig schärfer formu-
lierten Bestrafungskatalog durchsetzen zu wollen, ist aus unserer Sicht
der Sache nicht förderlich und erfreulicherweise nicht einmal notwendig.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind darüber hinaus noch keine endgültigen
Aussagen darüber zu treffen, wer wie schnell in welchen Kurs geht, da die
Menschen, soweit sie nicht zur Teilnahme an einem Kurs verpflichtet wer-
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den, je nach Status bis zu zwei Jahre Zeit haben, sich zu einem Kurs anzu-
melden.

Zu Ihrer Anfrage vom 29.3.2006 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters wie folgt Stellung:

Frage 1:

Ist es nach Auffassung des Oberbürgermeisters möglich, die Teilnahme an
einem (vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereit gestellten) Inte-
grationskurs als Leistung einer Eingliederungsmaßnahme nach § 15 Abs. 1
SGB II festzulegen?

Antwort:

Nach § 15 Abs. 1 SGB II wird in der Eingliederungsvereinbarung festgehal-
ten, welche Leistungen der Hilfebedürftige für seine Eingliederung erhält
und welche Bemühungen er selbst in welcher Häufigkeit zu seiner Einglie-
derung unternehmen muss. Jegliche Qualifizierungsmaßnahme wird des-
halb in der Eingliederungsvereinbarung dokumentiert. Dies gilt sowohl für
Integrationskurse nach § 44 a Aufenthaltsgesetz – AufenthG als auch für
Deutschkurse, die nicht auf dieser speziellen Rechtsgrundlage beruhen.

Frage 2:

Warum wurden im Jahr 2005 lediglich 2.610 Eingliederungsvereinbarungen
mit ausländischen Erwerbslosen geschlossen, obwohl gemäß § 15 Abs. 1
SGB II mit jedem (ausländischen) erwerbsfähigen Hilfebedürftigen eine sol-
che Vereinbarung getroffen werden soll?

Antwort:

Wie dem Stadtrat u. a. im Beschluss des Sozialausschusses in der ge-
meinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des So-
zialausschusses vom 11.10.2005 berichtet wurde, fehlten bis  zum Jahres-
ende 2005 noch 30 Arbeitsvermittler/-innen, da von der Bundesagentur für
Arbeit in Nürnberg die erforderliche Zahl von Ermächtigungen für eine Stel-
lenschaffung noch nicht erteilt worden war. Auch die Besetzung der vor-
handenen Stellen war nicht unproblematisch, da nicht alle Bewerber/-innen
über die erforderliche Qualifikation verfügten.
Es war deshalb aus Kapazitätsgründen nicht möglich, mit allen Hilfebedürf-
tigen Eingliederungsvereinbarungen abzuschließen. In statistisch nicht er-
fasster Zahl wurden allerdings ALG II-Leistungsbezieher/-innen noch vor
Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung als Übergangslösung mit Be-
scheid verpflichtet, an einer Qualifikationsmaßnahme wie z. B. an einem
Deutschkurs teilzunehmen.
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Frage 3:

Welche Instrumente stehen zur Kontrolle der Eingliederungsvereinbarung
bzw. der Teilnahmepflicht am Integrationskurs, abgesehen von dem EDV-
System A2LL, zur Verfügung?

Antwort:

Das System A2LL dient nur der Berechnung und Zahlung des Arbeitslo-
sengeldes II. Daten zu Eingliederungsvereinbarungen und -maßnahmen
können nur dem DV-System CoArb bzw. seit Ende März 2006 dem Nach-
folgeprogramm Verbis entnommen werden. Allerdings sind auch diese
Auswertungsmöglichkeiten begrenzt. Das Controlling wird deshalb im We-
sentlichen durch die persönlichen Ansprechpartner/-innen und die Arbeits-
vermittler/-innen durchgeführt, die laufend mit dem Leistungsberechtigten
in Kontakt stehen und den Maßnahmeerfolg abklären. Erleichtert wird die
Erfolgskontrolle durch Rückmeldungen der Maßnahmeträger über die Teil-
nahme an Qualifizierungsmaßnahmen und deren Abschluss.

Frage 4:

Welche Gründe sprechen dagegen, im Wege der Akteneinsicht von den
- Eingliederungsvereinbarungen
-   Vereinbarungsverstößen
-   Verletzungen der Teilnahmepflicht an Integrationskursen
-   daraufhin veranlassten Sanktionen
-   sowie der Kontrolle der oben genannten Maßnahmen
Kenntnis zu erlangen?

Antwort:

Sofern Sie auf eine statistische Auswertung der aufgelisteten Punkte ab-
zielen, spricht die hohe Zahl der Bedarfsgemeinschaften (ca. 40.000) mit
ca. 49.000 erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, mit denen eine Eingliede-
rungsvereinbarung abgeschlossen werden soll, gegen eine umfassende
Akteneinsicht.
Falls Sie von Einzelfällen sprechen, darf ich auf die Antwort zu Frage 3 ver-
weisen. Maßnahmeträger, Leistungsberechtigte/r und ARGE stehen in
ständigem Kontakt. Verstöße gegen die in der Eingliederungsvereinbarung
festgehaltenen Vorgaben werden durch Mitteilung des Maßnahmeträgers
(bei Qualifizierungsmaßnahmen) oder des Hilfebedürftigen selbst (Nach-
weis der Eigenbemühungen bei einem Meldetermin) bekannt. Die veran-
lassten Sanktionen sind bei Abfrage im Einzelfall sowohl dem System
A2LL als auch der Leistungsakte zu entnehmen, eine statistische Abfrage
nach Zahl und Rechtsgrundlage aller sanktionierten Fälle erlaubt das DV-
System nicht.
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Frage 5:

Wie viele Eingliederungsvereinbarungen, die den „Besuch eines Deutsch-
kurses” (cf. Antwort des Sozialreferenten vom 28.2.2006) vorsahen, wur-
den nach Aktenkenntnis des Sozialreferates geschlossen?

Antwort:

Wie bereits in der zitierten Antwort dargelegt, ist eine Differenzierung, mit
welchem Inhalt eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen wurde,
nicht möglich. Nach den Unterlagen der ARGE – Büro für Eingliederungslei-
stungen haben im Jahr 2005 insgesamt 1.787 Personen einen Deutsch-
kurs besucht, so dass wir davon ausgehen, dass in diesen Fällen eine Ein-
gliederungsvereinbarung mit der Auflage, einen Sprachkurs zu besuchen,
festgehalten wurde.

Frage 6:

Handelt es sich bei den von Sozialreferent Graffe als “Deutschkurse” be-
zeichneten Leistungen um Integrationskurse gemäß § 43 Abs. 1 Aufent-
haltsG?

Antwort:

Der Begriff „Deutschkurs” beinhaltet sowohl den Integrationskurs nach §
44 a AufenthG, den 51 Hilfebedürftige besucht haben als auch die Sprach-
kurse, die anderen ausländischen Hilfebedürftigen angeboten wurden. Die
Verpflichtung zum Besuch von letzteren wurde ebenfalls in einer Eingliede-
rungsvereinbarung oder in der Übergangzeit auch in einem Bescheid fest-
gelegt.

Frage 7:

Wie viele dieser Eingliederungsvereinbarungen wurden prozentual Auslän-
dern mit Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis gemäß § 44 Abs. 1 Auf-
enthG bzw. so genannten Bestandsausländern i. S. d. § 44 a Abs. 1 Nr. 2
AufenthG auferlegt?

Antwort:

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht möglich, da die für eine derartige
Auswertung notwendigen Daten in der EDV nicht erfasst werden.

Frage 8:

In wie vielen Fällen wurden Verstöße gegen derartige Eingliederungsverein-
barungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 b SGB II sanktioniert?
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Antwort:

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmepflicht nach § 44 a Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 a AufenthG kann das Arbeitslosengeld II nach § 44 a Abs. 3 Satz 2 Auf-
enthG nur um 10 % der Regelleistung gekürzt werden. Die Vorschrift ist
eine Spezialvorschrift und geht den Sanktionsregelungen nach § 31 SGB II
vor.
Sofern die Verpflichtung einen Deutschkurs zu besuchen, nicht auf dem
AufenthG beruhte, sondern als Eingliederungsmaßnahme bewilligt und in
der Eingliederungsvereinbarung festgehalten wurde, konnten Pflichtverlet-
zungen nach § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b SGB II mit einer Sanktion in Höhe
von 30 % der Regelleistung geahndet werden.
Die Zahl der Sanktionen wird statistisch nicht erfasst.

Frage 9:

In wie vielen dieser Fälle wurde zugleich durch die zuständige Ausländerbe-
hörde eine Sanktion (cf. § 44 a Abs. 3 Satz 2 AufenthG) verhängt?

Antwort:

Eine Sanktion kann in diesen Fällen nur „die die Leistung bewilligende
Stelle” auferlegen. Die Sanktion kann deshalb nur von der ARGE als Lei-
stungsträger für das Arbeitslosengeld II ausgesprochen werden (siehe
auch Antwort zu Frage 8). Die Ausländerbehörde selbst kann keine Sank-
tionen verhängen.

Frage 10:

Gibt es einen einzigen Fall in München, bei dem Leistungen i. S. d. Geset-
zes gekürzt wurden?

Antwort:

Wie dargelegt wird keine Statistik über Sanktionierungen, die im Übrigen
technisch erst seit Dezember 2005 ohne komplizierte Umgehungslösung
möglich sind, geführt. Das DV-System bietet diese Auswertungsmöglich-
keit nicht. Wir gehen aber davon aus, dass einige Leistungsberechtigte
ihre Verpflichtung zum Besuch eines Deutschkurses, unabhängig davon,
auf welcher Rechtsgrundlage er beruhte, nicht erfüllt haben und deshalb
von den persönlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern eine
Sanktion auferlegt wurde.

Frage 11:

Warum hat die ARGE in 2005 zwar 2.610 Eingliederungsvereinbarungen mit
ausländischen Hilfebedürftigen geschlossen, darin „in einer Vielzahl der Fälle
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der Besuch eines Deutschkurses” als Bringschuld des Hilfebedürftigen fest-
gehalten wurde, jedoch lediglich in 75 Fällen die Ausländerbehörde verstän-
digt und eine ausländerrechtliche Teilnahmeverpflichtung am Sprach-/Integra-
tionskurs angeregt?

Antwort:

Die Landeshauptstadt München hat sich seit Jahren darum bemüht, ar-
beitsfähige Sozialhilfeempfänger/-innen in den ersten Arbeitsmarkt zu ver-
mitteln. Soweit es sich um Migrantinnen und Migranten handelte, wurden,
soweit im Einzelfall angezeigt, auch berufsbezogene Sprachkurse angebo-
ten. An diesen Sprachkursen nahmen jährlich etwa 800 bis 900 Personen
teil.
Das Verfahren war eingespielt und auf die Arbeitsabläufe der ARGE abge-
stimmt. Die Klientinnen und Klienten gingen zeitnah, d. h. innerhalb weni-
ger Tage in die festgelegten Kurse. Die Ergebnisse, i. d. R. Erfolge, wurden
unmittelbar der ARGE mitgeteilt.
Das Verfahren, das der Bundesgesetzgeber in Bezug auf die mögliche Ver-
pflichtung von SGB II-Bezieherinnen und -Beziehern festgelegt hat (Anre-
gung durch die ARGE gegenüber der Ausländerbehörde, Verpflichtung der
Leistungsberechtigten durch die Ausländerbehörde), ist aus Sicht des Sozi-
alreferates und der ARGE zu bürokratisch und zeitaufwändig und damit
nicht zielführend. Eine Abklärung, ob im Einzelfall eine Ausländerin/ein Aus-
länder überhaupt verpflichtet werden kann, würde mehrere Wochen dau-
ern. Von einer Rückmeldung an die ARGE, welchen Erfolg die Kurse haben,
ganz zu schweigen. In den Fällen, in denen eine Verpflichtung ausländer-
rechtlich nicht möglich ist, müsste die ARGE im Rahmen des normalen
Verfahrens wieder von vorne beginnen.

Das Sozialreferat hat daher in Absprache mit dem Bundesamt für Flücht-
linge und Migration - BAMF, der ARGE, der Ausländerbehörde sowie den
unter Vertrag stehenden Sprachkursträgern folgendes für München gelten-
de Verfahren festgelegt:
Die ARGE legt fest, wer einen Sprachkurs benötigt und verpflichtet im
Rahmen einer Eingliederungsmaßnahme zur Teilnahme.
Die/der Hilfebedürftige muss innerhalb weniger Tage Kontakt mit dem be-
auftragten Sprachkursträger aufnehmen. Der Sprachkursträger informiert
das Bundesamt.
Das BAMF entscheidet im Einzelfall, ob eine Berechtigung vorliegt oder
nicht. Ist dies der Fall, so wird der Sprachkursträger diese Kosten entspre-
chend beim BAMF geltend machen. Andernfalls übernimmt die Landes-
hauptstadt München wie bisher die Kosten.
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Wirkt die/der Hilfebedürftige nachweislich nicht mit, kürzt die ARGE ge-
mäß § 31 Abs. 1 SGB II die Leistungen um 30 %. Im Rahmen der Ver-
pflichtung über die Ausländerbehörde hat der Gesetzgeber die Möglichkeit
einer Kürzung lediglich im Rahmen von 10 % vorgesehen (siehe auch
oben).
Mit der Ausländerbehörde wurde vereinbart, dass die ARGE, soweit im
Einzelfall nötig, Hilfeberechtigte, die nicht mitwirkungsbereit sind, dann zu-
sätzlich noch der Ausländerbehörde melden kann, so dass von dort aus
geprüft werden kann, ob in diesen Fällen eine Verpflichtung möglich ist.

Seit 1.3.2006 wird statistisch erfasst, wie viele Klientinnen und Klienten
der ARGE eine Berechtigung erhalten. Somit kann im Einzelnen festge-
stellt werden, welche und wie viele Bezieher/-innen von SGB II-Leistungen
die Angebote der Integrationskurse wahrgenommen haben.

Frage 12:

Wie viele Integrationskurse (cf. § 43 AufenthG) wurden im Jahre 2005 in
München durchgeführt?

Antwort:

Die neuesten Zahlen des Bundesamtes stammen vom 15.3.2006. Bis zu
diesem Zeitpunkt wurden in München 342 Kurse durchgeführt, davon 44
Frauen-, zwei Jugend- und neun Alphabetisierungskurse.

Frage 13:

Wie viele Teilnahmeberechtigungen an Integrationskursen (cf. § 4 Abs. 1
IntV) hat die Münchner Ausländerbehörde in 2005 ausgesprochen?

Antwort:

Laut Mitteilung der Ausländerbehörde wurden von dort im Jahr 2005 rund
2.300 Berechtigungsscheine für die Teilnahme an einem Integrationskurs
ausgegeben. 1.555 der ausgegebenen Teilnahmeberechtigungen betrafen
Migrantinnen und Migranten, die zur Kursteilnahme verpflichtet wurden.

Frage 14:

Geht aus den Teilnahmebestätigungen (cf. § 6 Abs. 1 IntV) hervor, bei wie
vielen der zu einem Integrationskurs verpflichteten Ausländer in München
im Jahr 2005 es sich um
-   sog. Bestandsausländer (cf. § 44 a Abs. 1 Nr. 2 AufenthG) bzw. um
- neu zugewanderte Ausländer mit Aufenthaltstitel (cf. § 44 a Abs. 1

Nr. 1 AufenthG)
handelte?
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Antwort:

Laut Mitteilung der Ausländerbehörde wurden 1.503 Verpflichtungen ge-
genüber neu zugewanderten Migrantinnen und Migranten ausgesprochen
sowie 52 Verpflichtungen gegenüber Migrantinnen und Migranten, die
schon länger im Bundesgebiet leben.

Nach ergänzenden Informationen des BAMF gelten für die Regionalstelle
München (Stadt München, Garmisch-Partenkirchen, Augsburg, Kempten
usw., eine Auswertung nur für die Stadt München ist – noch – nicht zu be-
kommen) bis Februar 2006 folgende Zahlen: 8.244 Gesamtanträge Altzu-
wanderer/Altzuwanderinnen (der Begriff „Bestandsausländer/-innen wurde
aufgegeben), 578 Verpflichtungen der Altzuwanderer/Altzuwanderinnen
durch die Ausländerbehörden, 5.349 Neuzuwanderer/Neuzuwanderinnen
davon 4.075 verpflichtet.

Frage 15:

Wie viele der teilnahmeverpflichteten Ausländer haben in München einen
Integrationskurs ordnungsgemäß beendet (cf. § 14 Abs. 4 Satz 1 IntV) bzw.
an dem vorgesehenen Abschlusstest (cf. § 17 IntV) teilgenommen?

Antwort:

Diese Frage kann bisher realistisch nur auf Bundesebene beantwortet
werden. Die Integrationskurse gliedern sich in sechs Sprachmodule à 100
Stunden sowie einen im Anschluss stattfindenden Orientierungskurs, der
30 Stunden umfasst. Der Orientierungskurs soll Grundkenntnisse aus den
Bereichen Rechtsordnung, Geschichte und Kultur vermitteln. Der Kursträ-
ger darf grundsätzlich nach Abschluss eines Moduls gewechselt werden.
Das BAMF kann insbesondere im Falle des Umzuges, des Übergangs in
Teilzeit- oder Vollzeitkurse, zur Ermöglichung der Kinderbetreuung und der
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, einen Wechsel vor Abschluss eines
Moduls gestatten, ohne Anrechnung der nicht mehr besuchten Unter-
richtsstunden des Moduls auf die Förderdauer (vgl. dazu § 14 Abs.2 IntV).
Aufgrund der möglichen Wechsel ist die Dauer der Kurse unterschiedlich,
wobei pädagogische Aspekte nicht außer Acht gelassen sein sollten. Im
Jahr 2005 haben mehr als 215.000 Personen eine Berechtigung zur Teilnah-
me an einem Integrationskurs erhalten. Davon haben insgesamt 115.158
Personen im vergangenen Jahr bereits Integrationskurse besucht. 18.330
Personen wurden bundesweit als sogenannte Altzuwanderer/Altzuwande-
rinnen zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet. Es gab 42.453
Teilnahmeverpflichtungen bei den Neuzuwanderern. 17.482 Personen ha-
ben an der Abschlussprüfung zum Zertifikat Deutsch und zum Orientie-
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rungskurs teilgenommen. 12.151 Prüfungsteilnehmer (69%) haben die
Prüfung mit Erfolg abgeschlossen, davon 41% mit der Note gut oder sehr
gut.

Frage 16:

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Landeshauptstadt München mit
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bei der Durchfüh-
rung der Integrationskurse
-  hinsichtlich der Festlegung der anzubietenden Kursplätze (cf. § 4

Abs. 3 IntV)
-  hinsichtlich der Qualitätskontrolle für die Kursinhalte und die Prüfungs-

inhalte (cf. §§ 10 ff   IntV)?

Antwort:

Die Zusammenarbeit der Landeshauptstadt München mit dem BAMF
gestaltet sich sowohl was die Ausländerbehörde als auch was das Sozial-
referat, Stelle für interkulturelle Arbeit betrifft, sehr gut, allerdings hat die
Stadt keinen Einfluss auf die beiden angefragten Punkte. Die Kursplätze
werden zentral in Nürnberg festgelegt. Bisher gab es auch keinerlei Pro-
bleme mit der Kontingentierung.

Für die Qualitätskontrolle sind zum einen die Regionalkoordinatoren vor
Ort zuständig, zum anderen ist es Teil des Evaluationsauftrages der Firma
Ramböll, die im Auftrag des Innenministeriums die Integrationskurse, de-
ren Umsetzung und Wirkung im Laufe des Jahres evaluieren wird.
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